




















































































































































































































https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/geschuetzte_arten.pdf
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Anlage 2 
 
 
 
 

Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit 

(STADT LAND FLUSS Hellweg & Höpfner PartGmbB, Rabenhorst, 22.04.2025)  

 

 











































































http://www.bfn.de/0316_ffhvp.html
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE-Vorhaben_FFH-VU_Endbericht_April-2004.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE-Vorhaben_FFH-VU_Endbericht_April-2004.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE-Vorhaben_FFH-VU_Endbericht_April-2004.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE-Vorhaben_FFH-VU_Endbericht_April-2004.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE-Vorhaben_FFH-VU_Endbericht_April-2004.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/images/themen/eingriffsregelung/BfN-FuE-Vorhaben_FFH-VU_Endbericht_April-2004.pdf
http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/ffh_gutachten.pdf
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Anlage 3 
 
 
 
 

Wechselwirkungen im Naturhaushalt 

(UVP-report 02/98: Waffenschmidt, Rotschin: Wechselwirkungen bei Umweltverträg-

lichkeitsprüfungen) 
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Anlage 4 
 
 
 
 

Blendgutachten 

(SolPEG GmbH – Solar Power Expert Group, 06.01.2025) 

 

 

 

 



mailto:info@solpeg.com
http://www.solpeg.com/






https://maps.app.goo.gl/LMCKxfAGLUgR8omDA






https://oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/wenn-sonnenlicht-stort-nachbarrechtsstreitigkeit-wegen-reflexionen-einer-photovoltaikanlage-214293.html
https://oberlandesgericht-braunschweig.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/wenn-sonnenlicht-stort-nachbarrechtsstreitigkeit-wegen-reflexionen-einer-photovoltaikanlage-214293.html




https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-23/pdf/2013-24729.pdf










https://forgesolar.com/
https://www.sandia.gov/glare-tools


https://www.nrel.gov/docs/fy08osti/43156.pdf
https://www.dwd.de/DE/leistungen/rcccm/int/rcccm_int_cfc.html
https://www.dwd.de/DWD/klima/rcccm/int/rcc_eude_cen_cfc_mean_2024_17.png
https://www.dwd.de/DWD/klima/rcccm/int/zeitreihen/rcc_eude_cen_cfc_refc9120_17.png
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Anlage 5 
 
 
 
 

Bescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Touris-
mus und Arbeit M-V vom 21.08.2023 zum Antrag auf Zulassung 
einer Abweichung von den Zielen der Raumordnung 
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Anlage 6 
 
 
 
 

Nachweis der Erfüllung der Auswahlkriterien im Rahmen 
des Zielabweichungsverfahrens 
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Anlage 5 
 
Reservierung des gemeinsamen Netzanschlusspunktes (NAP) vom 
04.10.2023 im Rahmen der interkommunalen Kooperation (NAP bei Helm-
storf/ Stadt Tessin für die Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Gemeinden 
Thelkow und Grammow) 
 
 
  

 



 E.DIS Netz GmbH 

 Langewahler Straße 60 

15517 Fürstenwalde/Spree 

www.e-dis-netz.de 

Ihr Ansprechpartner 

 Laura Glanz 

 T +49 33 61 70 22 94 

 laura.glanz@e-dis.de 

 Datum 

 4. Oktober 2023 

 HarNES-ID / Vorgangsnummer 

 E111866 / 3133278 

E102711 / 3116935 

 Energieparknummer 

 75841 + 69026 

 Bezeichnung der Anlage 

 PV - Grammow - 32.000 kWp 

PV – Thelkow – 70.260 kWp 

 Standort der Anlage 

18195 Grammow + Thelkow

Bankverbindung 

Deutsche Bank AG 

Fürstenwalde/Spree 

IBAN DE75 1207 

0000 0254 5515 00 

BIC DEUTDEBB160 

Gläubiger-ID 

DE62ZZZ00000175587 

Sitz: Fürstenwalde/Spree 

Amtsgericht Frankfurt (Oder) 

HRB 16068 

St.Nr. 061 108 06416 

USt-IdNr. DE285351013 

Geschäftsführung 

Stefan Blache 

Andreas John 

Michael Kaiser 

1/4 

Wo ist der mögliche Anschluss an das Netz? 

Der mögliche Netzanschlusspunkt befindet sich in unserem 110-kV- Freileitungsnetz,  

ca. 11 km entfernt von der Erzeugungsanlage. Die Details finden Sie im beigefügten La-

geplan (Anlage 1).  

Die Erschließung der PVAs erfolgt über zwei durch den Antragsteller neu zu errichtende 

Einspeiseumspannwerke an der 110-kV-Freileitung „Bentwisch - Laage 1 Abzweig Tessin 

Nord 1“ und „Bentwisch - Laage 2 Abzweig Tessin Nord 2“ an einem Standort bei  

Helmstorf, ca. 11 km vom Standort der EZA. Die Einbindung der UWs „PUW Helmstorf-

Grammow Tr101+Tr102 (Arbeitstitel) (Einspeise-UW)“ erfolgt zweisystemig im Doppel-

stich. Eine Netzkupplung der beiden 110-kV-Leitungen ist dabei weder 110-kV- noch MS- 

seitig zulässig. 

Bei der netztechnischen Bewertung wurde von einem Einsatz von zwei Transformatoren 

mit einer Leistung von maximal 50 MVA ONAN (ggf. durch Lüfteraufrüstung 63 MVA 

ONAF) ausgegangen. Die HS/MS-Transformatoren müssen eine Mindestimpedanz von 

40 Ohm in Mittelstellung aufweisen! 

 E.DIS Netz GmbH, Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde/Spree

Firma 

ABO Wind AG 

Unter den Eichen 7 

65195 Wiesbaden 

Reservierter Netzanschlusspunkt für Ihre Erzeugungsanlage 

Guten Tag, 

gern haben wir für die Erzeugungsanlage den Netzanschlusspunkt bis zum 30.09.2024 

reserviert. Hier können Sie mit einer Gesamtleistung von 102 MW Strom in das Netz ein-

speisen. Die Gesamtleistung ist gleichmäßig auf beide Trafos aufzuteilen (52 MW und 50 

MW). Sollten sich Ihre Planungen ändern, informieren Sie uns bitte. So können wir prü-

fen, ob der reservierte Netzanschlusspunkt weiterhin passt. 

 



 Datum 

 4. Oktober 2023 
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Wann schließen wir Ihre Anlage an das Netz an? 

Für den Anschluss Ihrer Anlage bauen wir das Netz aus (wir errichten einen Kreuztraver-

senmast durch den standortgleichen Austausch eines Tragmastes (Voraussetzung: Be-

standsmast ohne Trassenwinkel und Aufhänghöhe < 30 m) und realisieren die fernwirk-

technische Erschließung Ihres UW). Das wird voraussichtlich etwa 18 Monate dauern. 

Dieser Zeitraum kann sich durch äußere Umstände noch verändern – beispielsweise 

durch das Wetter oder bei längeren Lieferzeiten. 

Bitte beachten Sie bei Ihren Planungen, dass bei der Herstellung des Netzanschlusses 

unsere Anwesenheit erforderlich ist. 

Welche Kosten entstehen voraussichtlich? 

Der Anschluss sowie die Inbetriebnahme Ihrer Anschluss- und Erzeugungsanlage kosten 

ca. 100.000,00 € zzgl. Umsatzsteuer). Eine genaue Aufstellung erhalten Sie mit dem Netz-

anschlussvertrag.  

Für Bezugsstrom, der nicht von der Erzeugungsanlage verbraucht wird (Eigenbedarf), 

werden wir einmalig einen Baukostenzuschuss derzeit in Höhe von 

50,00 €/kW berechnen.  

Ferner fallen weitere Kosten für die Anschlussanlage, z. B. das Umspannwerk sowie die 

Kabelverlegung zwischen Erzeugungsanlage und Netzverknüpfungspunkt, an. 

➔ Profitieren Sie von unserem Know-How!

Für die vorgenannte zu errichtende Anschlussanlage – ob Mittel- oder Hochspannung –

unterbreiten wir Ihnen gern ein attraktives Angebot. Darüber hinaus übernehmen wir

gern auch Parkverkabelung sowie Betriebsführungsdienstleistungen. So erhalten Sie al-

les aus einer Hand und wir sorgen für Entspannung in Ihrem Projektgeschäft!

Schon gewusst? Die E.DIS Gruppe kann noch viel mehr! 

Ob hocheffiziente Wärme- und Kälteanlagen, E-Mobilität oder Glasfaser Infrastruktur – 

wir haben die passende Lösung! 

Sprechen Sie uns an: 

Marius Eichler - Vertrieb Energielösungen 

T +49 331 234-2204 

marius.eichler@e-dis.de 

Wozu benötigen Sie einen „Netzbetreiber-Abfragebogen“? 

Den Datenabfragebogen benötigen Sie für die Erstellung des Anlagenzertifikats. Dar-

über hinaus finden Sie auf diesem die Angaben zur Blindleistungsbereitstellung. Diesen 

Bogen senden wir Ihnen in Kürze zu. 

Mit der Umsetzung des EU-Rechts (EU-Verordnung 2016/631) sind umfangreiche Ände-

rungen erfolgt. Wir empfehlen die Hinzuziehung eines akkreditierten Zertifizierungsbü-

ros, da diesem bekannt ist, ob für die Inbetriebnahme der EZA ein Anlagenzertifikat er-

forderlich ist oder bis zur Erstellung des Einheitenzertifikats eine Elektroplanung vorge-

schaltet werden kann. 

mailto:marius.eichler@e-dis.de
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Was ist wichtig, damit wir den Strom aus Ihrer Anlage später vergüten können? 

Damit wir eine Einspeisevergütung auszahlen können, benötigen wir von Ihnen den Zu-

schlag der Bundesnetzagentur sowie weitere Unterlagen. Informationen und die Formu-

lare für das Ausschreibungsverfahren finden Sie unter www.bnetza.de. 

 

Für Ihre Erzeugungsanlage besteht bei der BNetzA eine Meldefrist, die spätestens einen 

Monat nach Inbetriebnahme der Anlage endet. 

 

Darüber hinaus kann eine Vergütung nur gezahlt werden, wenn es sich beim Anlagenbe-

treiber nicht um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handelt.  

 

Spätestens mit der Fertigmeldung Ihrer PVA bei der BNetzA übersenden Sie uns bitte 

folgende Unterlagen gemäß EEG: 

 

• Bebauungsplan und/oder Satzungsbeschluss (§ 48 Absatz 1 Nummer 3), 

• Bestätigung (z. B. von der Gemeinde), dass die 2-km-Regel eingehalten ist (§ 24 Ab-

satz 2 Nummer 2), 

• Nachweis der 500m-Entfernung (§ 48 Abs. 1 Nr. 3 c) aa)) ODER 

• Konversionsflächengutachten inkl. Naturschutznachweis (§ 48 Abs. 1 Nr. 3 c) cc)) 

ODER 

• Nachweis künstliches Gewässer (§48 Abs. 1 Nr. 4) ODER 

• Nachweis einer besonderen Solaranlage (§48 Abs. 1 Nr. 5) ODER 

• Sonstige bauliche Anlage: Nachweis über Errichtung der baulichen Anlage zu ande-

rem Zweck als der Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie (§ 48 Abs. 1 Nr. 1). 

 

Was brauchen Sie, damit wir die Einspeiseleistung steuern können?  

Für das Redispatch 2.0 müssen wir die Einspeiseleistung Ihrer Erzeugungsanlage schon 

ab Inbetriebnahme steuern können. 

Dafür brauchen Sie eine Fernwirkanlage. Damit wir mit dieser kommunizieren können, 

stellen wir Ihnen kostenlos ein Gateway bei.  

 

Mehr dazu finden Sie online unter https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschlies-

sen/stromnetz/netzanschluss/downloadservice.html, wo sie auch die für Sie zutreffende 

WN TAB 3030 finden können. 

 

Was ist bei Ihrem Anschluss zu beachten? 

Alle Informationen für den Aufbau und Betrieb des Umspannwerks sowie die zu realisie-

rende Leistungsüberwachung sind in unseren Technischen Anschlussbedingungen be-

schrieben. Sie finden diese unter https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschlies-

sen/stromnetz/netzanschluss/downloadservice.html. 

 

Gern führen wir mit Ihnen und ggf. Ihrem Installateur/Projektierer vorab ein Planungs-

gespräch durch. 

 

Wie erfolgt die Messung? 

Die Verrechnungsmessung realisieren Sie bitte unter Einbindung eines Messstellenbe-

treibers jeweils im Umspannwerk. Gern nehmen wir die Aufgabe wahr und bieten an, 

den Zähler bereitzustellen. Die dafür anfallenden Messentgelte haben wir unter 

https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/netznutzung-strom/netzent-

gelte.html veröffentlicht. 

 

Bitte stimmen Sie das von Ihnen gewünschte Messkonzept rechtzeitig mit uns ab. 

http://www.bundesnetzagentur.de/
https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/stromnetz/netzanschluss/downloadservice.html
https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/stromnetz/netzanschluss/downloadservice.html
https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/stromnetz/netzanschluss/downloadservice.html
https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/stromnetz/netzanschluss/downloadservice.html
https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/netznutzung-strom/netzentgelte.html
https://www.e-dis-netz.de/de/energie-anschliessen/netznutzung-strom/netzentgelte.html
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Wie geht es weiter? 

Anlage 2 enthält eine Übersicht der erforderlichen Unterlagen. Bitte übersenden Sie uns 

diese. 

 

Den konkreten Standort der Umspannwerke und weitere technische Einzelheiten stim-

men Sie bitte mit Herrn Volker Schulze, Tel. +49 3998 2822 2818 (volker.schulze@e-dis.de) 

ab, der Sie auch gern zu einer Bauanlaufberatung einlädt und Ihnen ein Angebot für die 

Errichtung Ihres UW unterbreitet. 

 

Sobald der Standort der Umspannwerke und die weiteren erforderlichen Unterlagen 

(siehe Anlage 3) vorliegen, können wir mit der Erarbeitung unseres Anschlussangebots 

beginnen.  

 

Sie haben noch Fragen? Dann melden Sie sich bei uns! 

 

Freundliche Grüße 

 

E.DIS Netz GmbH 

 

 

i. A.     i. A. 

 

Anlagen 

 

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter www.e-dis-netz.de/datenschutz 

mailto:volker.schulze@e-dis.de
http://www.e-dis-netz.de/datenschutz
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Anlage 6 
 
Absichtserklärung der KOWA GmbH vom 24.01.2023 über die Absicht,  
Strom aus der Photovoltaik-Freiflächenanlage des B-Planes Nr. 1 in Thelkow 
zu beziehen 
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Solarpark Thelkow Konzept CEF-Maßnahme Feldlerche 

(biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH, 12.01.2026) 
 
 

 



Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Im Auftrag der ABO Energy GmbH | 2026  

 

 Solarpark Thelkow   

   

 KONZEPT CEF-MAßNAHME FELDLERCHE  

   



 

         – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH 

 

Kontakt: Internet: Geschäftsführung:  

Nebelring 15 www.institut-biota.de Dr. Dr. Dietmar Mehl 

D-18246 Bützow postmaster@institut-biota.de M. Sc. Conny Mehl 

Tel.: 038461/9167-0 Handelsregister:   

 Amtsgericht Rostock | HRB 5562  

 



Vertragsgrundlagen 
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AUFTRAGNEHMER & BEARBEITUNG:  AUFTRAGGEBER: 

   

M. Sc. Arne Eisenbarth  Herr Christian Floren 

Projektleiter Solar 

   

biota – Institut für ökologische Forschung 

und Planung GmbH 

 

 ABO Energy GmbH & Co. KGaA 

Nebelring 15 

18246 Bützow 

Telefon: 038461/9167-0 

 

E-Mail: postmaster@institut-biota.de 

Internet: www.institut-biota.de 

 Herrenstraße 6 

30159 Hannover 

Telefon: 0511/9573980-7 

Telefax: 0511/9573980-9 

E-Mail: christian.floren@aboenergy.com 

Internet: www.aboenergy.de 

 

 

 

 

Vertragliche Grundlage: Vertrag vom 11.04.2025 

 

 

Projektnummer: 25_353 

 

 

 

Bützow, den 12.01.2026 

 

i. V. Dipl.-Ing. Stephan Renz 

 

 

      
      

  

mailto:postmaster@institut-biota.de
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1 Einleitung 

In der Gemeinde Thelkow (Landkreis Rostock) soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Fläche 

von insgesamt ca. 80 ha errichtet werden.  

Gemäß Kartierbericht (SLF 2023) befinden sich 14 Reviermittelpunkte der Feldlerche innerhalb des Gel-

tungsbereichs des B-Plans. Als Ausgleich für eine mögliche Vergrämungswirkung der PV-Anlagen auf die 

Art (Meidung vertikaler Strukturen) sollen spezifische Flächen im lokalen Umfeld ausgewählt und für die 

Feldlerche attraktiv gestaltet werden, um den Erhaltungszustand der lokalen Population nicht zu ver-

schlechtern. 

In diesem Rahmen entwickelt die Institut biota GmbH für die ABO Energy GmbH ein Konzept für eine CEF-

Maßnahme (CEF = continuous ecological functionality-measures). Dies bedeutet, dass die lokale Popula-

tion der Feldlerchen im Geltungsbereich des B-Plans und im lokalen Umfeld durch Maßnahmen, welche 

die Reproduktion und Resilienz der Art positiv beeinflussen, gefördert werden. Dies sind in der Regel die 

Optimierung von Bruthabitaten, neue attraktive Nahrungsflächen und artenschutzfreundliche Anpassungen 

der Bewirtschaftungsmethodik.  

Das Maßnahmenkonzept umfasst Ausgleichsflächen sowohl außerhalb als auch innerhalb des Solarparks. 

Erstere sind in einem Maßnahmenkomplex gebündelt. 
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2 Ausgleichserfordernis und Anforderungen an den Maßnahmen-

standort 

Auf Basis der 14 festgestellten Reviere der Feldlerche innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans wird 

davon ausgegangen, dass nach dem Bau des Solarparks diese Brutpaare ihr derzeitiges Bruthabitat gar 

nicht oder nicht mehr im gleichen Umfang nutzen können. Um eine Mindestflächengröße für den Ausgleich 

zu ermitteln, wird oft die Reviergröße gleichgesetzt - so auch in LANUV NRW (2025), was in 1 ha pro 

Brutpaar resultiert. In BFN (2022) werden die unterschiedlichen Reviergrößen und Aktionsräume aus di-

verser Literatur gelistet. Hier reicht die Reviergröße von 0,17 bis zu 20 ha „im Extremfall“. Hier wird zudem 

klargestellt, dass Aktionsräume der Feldlerche deutlich größer als das eigentliche verteidigte Revier ist (bis 

zu 6 mal). Auch wird deutlich, dass die Brutdichte, der Nestabstand und folglich die Reviergröße abhängig 

von der Feldfrucht stark variieren können. Auf Leguminosenfeldern wurden beispielsweise Abstände der 

Niststätten von unter 70 m gemessen, wobei der geringste Abstand mit 40 m angegeben ist. Der geringste 

Abstand zweier Reviermittelpunkte im Kartierbericht (SLF 2023) ist tatsächlich ebenfalls 70 m. Diese Brut-

paare befinden sich nahe einer bracheartigen Struktur, was hier anschaulich zeigt, dass eine gesteigerte 

Strukturvielfalt ebenfalls höhere Brutdichten ermöglichen kann. 

Optimale Bedingungen sind z. B. lückenhafte Vegetation im Bruthabitat, ein vielfältiges Nahrungsangebot 

in der Umgebung und Strukturvielfalt mit Feldrainen, wenig genutzten Wegen, Randbrachen und Söllen. 

Daher lässt sich davon ausgehen, dass die Reviergröße auf und um gut gestaltete Ausgleichsflächen klei-

ner ist, als auf konventionell bewirtschaftetem Acker. Zudem brütet die Feldlerche gern in der Nähe von 

Strukturgrenzen, was die Orientierung erleichtert (siehe auch Karte im Kartierbericht, SLF 2023).  

Beim Abstimmungstermin am 25.04.2025 wurde zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde (Land-

kreis Rostock) der Ausgleichsbedarf auf 5.000 m² pro Brutpaar festgelegt (LK ROS 2025). Bei 14 Brutpaa-

ren ist das ein Flächenerfordernis von insgesamt 70.000 m².  

Dieses Erfordernis soll außerhalb mit 35.000 m² und innerhalb mit den vielfältig gestalteten Flächen (Grün-

brache, Schotter und Schwarzbrache) des Solarparks erfüllt werden. Es wird seitens des Betreibers (ABO 

Energy) davon ausgegangen, dass die Hälfte der 14 Brutpaare nach Abschluss der Bauarbeiten im Solar-

park ihre Reviere besetzen. Fachgutachterlich wird dieses Potenzial bei dem derzeitigen Design des Parks 

(vgl. Abbildung 2) ebenfalls gesehen. In Abstimmung mit der UNB (LK ROS 2025) wurde daraufhin folgen-

des festgehalten: Falls die sieben Brutpaare - nachweislich durch das stattfindende Monitoring (siehe Ka-

pitel 6) - nicht im Solarpark ihre Reviere besetzen, werden nahe der initialen Ausgleichsfläche (ca. 35.000 

m²) vorgehaltene Ankerflächen (ebenfalls ca. 35.000 m²) im selben Maße wie die Ausgleichsfläche umge-

staltet. 
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Um funktionsfähige Ausgleichsflächen außerhalb des Solarparks in der offenen Agrarlandschaft umzuset-

zen, sind folgende Anforderungen an den Maßnahmenstandort zu beachten (LANUV NRW 2025): 

1. „Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen Stör- und Gefahrenquel-

len ist sicherzustellen. 

2. Offenes Gelände mit weitgehend freiem Horizont, d. h. wenige oder keine Gehölze / Vertikalstruk-

turen vorhanden: Abstand zu Vertikalstrukturen > 50 m (Einzelbäume), > 120 m (Baumreihen, 

Feldgehölze 1-3 ha) und 160 m (geschlossene Gehölzkulisse, nach OELKE 1968). […] Nach 

DREESMANN (1995) und ALTEMÜLLER & REICH (1997) hält die Feldlerche Mindestabstände 

von meist mehr als 100 m zu Hochspannungsfreileitungen ein.“ 

Anmerkung: Punkt 2 trifft nach jahrelanger Praxiserfahrung des Gutachters für Sölle in der Agrarlandschaft 

nicht in diesem Maße zu. Meist werden diese durch ihre vertiefte und kleinräumige Struktur nicht als störend 

empfunden, wenn zu anderen Himmelsrichtungen genug freier Horizont sichtbar ist. 

3. „Keine Umwandlung von Grünland für die Maßnahme. Grundsätzlich sollen in ackergeprägten Ge-

bieten (z. B. Börden) vorrangig Maßnahmen im Acker […] umgesetzt werden. 

4. Maßnahmen für die Feldlerche können bei fehlenden Vorkommen der Art in der Umgebung ohne 

Wirksamkeit bleiben (Dachverband Biologischer Stationen NRW & LANUV NRW 2011 S. 22 be-

züglich Lerchenfenster). Wegen der meist vorhandenen Ortstreue soll die Maßnahmenfläche mög-

lichst nahe zu bestehenden Vorkommen liegen [...]. 

5. Lage der streifenförmigen Maßnahmen nicht entlang von frequentierten (Feld-) Wegen.“ 

 

Diese Vorgaben beziehen sich auf reine Brutflächen. Da jedoch Extensivacker umgesetzt wird, bieten die 

Ausgleichs- und Ankerflächen für die Feldlerche sowohl ein hohes Brut- als auch ein hohes Nahrungspo-

tenzial. 
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3 Ausgleichsflächen außerhalb des Solarparks 

Schafft man reine Bruthabitate in Form von Grünland oder einjähriger Schwarzbrache, bietet sich für die 

Feldlerche ein gutes Habitat zum Brüten. Dies allein ist oft jedoch nicht ausreichend (z. B. in stark struktur-

armer intensiver Agrarlandschaft mit Pestizideinsatz). Hier müssen ebenfalls Nahrungshabitate geschaffen 

werden, um als Komplex positiv für die Feldlerche wirken zu können. Dies kann mit Blühstreifen, Struktur-

anreicherung oder auch mit einer Änderung der Ackerbewirtschaftung erfolgen. 

In Abstimmung mit der UNB am 25.04.2025 (LK ROS 2025) wurde sich auf die Herstellung von extensiv 

bewirtschaftetem Acker in Anlehnung an Maßnahme 2.35 „Anlage von Extensivacker (Ackerwildkrautflä-

che) mit einer dauerhaft naturschutzgerechten Bewirtschaftung“ in den Hinweisen zur Eingriffsregelung 

(LM M-V 2018) geeinigt. Dies gilt sowohl für die Ausgleichsfläche A als auch für die Ankerflächen B-E. 

Der genaue Zeitpunkt der Anlage der Ausgleichsflächen wird wie folgt empfohlen: 

• im Jahr der Bauarbeiten vor Baubeginn 

• vor Revierbesetzung und Eiablage der Feldlerche (bis Ende Februar) 

• je nach geplanter Bestellung des Ackers kann sich der Anlagezeitraum verschieben 

o Beispiel Winterweizen → Drillzeit Mitte September bis Mitte November 

 

3.1 Lage und Größe 

Der direkte Ausgleich außerhalb des Solarparks soll auf ca. 35.000 m² umgesetzt werden. Falls nicht alle 

Feldlerchen in den Bereich des Solarparks zurückkehren, sind Ankerflächen von ebenfalls insgesamt ca. 

35.000 m² vorgesehen. 

Tabelle 1: Daten der Ausgleichsfläche 1 und der Ankerflächen A-D 

Bez. Funktion 
Fläche 

(m²) 

Gemarkung Flur Flurstück/e Entfernung zum 

Solarpark (m) 

A Ausgleichsfläche 
35.727 Vilz | Kowalz 1 | 1 24, 25 | 176, 

177 

1.400 

B Ankerfläche 13.652 Vilz | Kowalz 1 | 1 25 | 176 1.450 

C Ankerfläche 
10.790 Kowalz 1 176, 177, 

179 

1.500 

D Ankerfläche 4.119 Kowalz 2 16/313 1.950 

E Ankerfläche 6.323 Vilz 1 34/3 1.100 

 

In der Summe können bei Bedarf insgesamt 70.611 m² Brut- und Nahrungshabitat außerhalb des Solar-

parks umgesetzt werden, was dem Ausgleichserfordernis (Kapitel 2) entspricht. 
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Abbildung 1: Verortung der Ausgleichsfläche und Ankerflächen außerhalb des Geltungsbereiches B-Plan
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3.2 Prüfung Anforderungen an den Maßnahmenstandort 

In folgender Tabelle werden die Einzelflächen auf die in Kapitel 2 beschriebenen Anforderungen an den 

Maßnahmenstandort gem. (LANUV NRW 2025) geprüft: 

Tabelle 2: Prüfung der Anforderungen an den Maßnahmenstandort gem. LANUV NRW (2025); ✓ = Anforde-
rung erfüllt,  = Anforderung teilweise erfüllt, x = Anforderung nicht erfüllt 

Bez. 1 Störquellen 2 Vertikal-

strukuren 

3 Grünland-

Umwandl. 

4 Ortsbezug 5 Streifen an 

freq. Wegen 

1 ✓  ✓ ✓ ✓ 

A ✓  ✓ ✓ ✓ 

B ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

C ✓  ✓ ✓ ✓ 

D ✓  ✓ ✓ ✓ 

E ✓  ✓ ✓ ✓ 

 

Im Ergebnis werden bei den Ausgleichs- und Ankerflächen alle Kriterien erfüllt. Einige Sölle besitzen neben 

Buschwerk noch Bäume, welche jedoch niedrigwüchsig sind. Zudem sind die Sölle vertieft. Der Freiflä-

chencharakter bleibt daher erhalten und bietet alle notwendigen Anforderungen als Brutplatz für die Feld-

lerche. Als zusammenhängender Extensivacker (siehe Kapitel 3.3) wird sich zudem die Nahrungsproduk-

tion (z. B. Heuschrecken) und -verfügbarkeit (lückiger Bewuchs) in diesem lokalen Bereich stark erhöhen. 

Was der gesamten lokalen Population der Feldlerche zugutekommt.  

 

3.3 Gestaltung der Ausgleichs- und Ankerflächen 

Die Ausgleichs- und Ankerflächen sollen auf Basis von Maßnahme 2.35 „Anlage von Extensivacker (Acker-

wildkrautfläche) mit einer dauerhaft naturschutzgerechten Bewirtschaftung“ in den Hinweisen zur Eingriffs-

regelung (LM M-V 2018) gestaltet werden. Es soll eine lückige Vegetation mit saatenbildenden Feldfrüchten 

und aufkommenden Ackerwildkräutern erreicht und jährlich über die Brutsaison der Feldlerche (März-Juli) 

erhalten werden. 

Die Ausgestaltung umfasst folgende Eckpunkte: 

- mögliche Kulturen: Getreide (außer Mais), Ölsaaten, Feldfutter mit Leguminosen oder Gräsern  

- Saatdichte max. 50 % der konventionellen Saat 

- keine Pflanzenschutzmittel, keine mineralische Düngung, keine Gülle 

- keine mechanische Bodenbearbeitung bzw. Ernte im Zeitraum 01. Mai - 15. Juli 

- Bodenbearbeitung und Bestellung mindestens alle 2 Jahre, bei Luzerne spätestens nach 3 Jahren; 

alle 3-6 Jahre eine einjährige selbstbegrünte Brache 
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4 Ausgleichsflächen innerhalb des Solarparks 

Durch die Anordnung der Photovoltaikanlagen und Abstandskriterien bilden sich freizulassende Korridore 

innerhalb des Solarparks, von ca. 5 bis 60 m Breite. Hier soll begrünte Brache entwickelt werden. Es bietet 

sich die Gelegenheit, durch attraktive Gestaltung dieser Bereiche, die Nutzbarkeit für Feldlerchen als Brut-

habitat zu ermöglichen. Diese Maßnahmen sollen es der Art erleichtern, wieder in den Bereich des Solar-

parks einzuwandern.  

 

4.1 Lage und Größe 

Die Lage und Größe der für die Feldlerche nutzbaren Flächen innerhalb des Solarparks sind in Tabelle 3 

und Abbildung 2 dargestellt. 

 Tabelle 3: Ausgleichsflächen innerhalb des Solarparks  

Bezeichnung 
Ausprägung /  

primäre Funktion 

Fläche (m²) Breite 

min. (m) 

Breite 

max. (m) 

Ausgleichsfläche 1 begrünte Brache / Brut 546 10 10 

Ausgleichsfläche 2 begrünte Brache / Brut 8.809 10 63 

Ausgleichsfläche 3 begrünte Brache / Brut 1.716 10 11 

Summe Brutfläche 11.071   

5-Meter-Streifen begrünte Brache / Nahrung 7.643 5 5 

Schotterwege Teilversiegelung / Nahrung 9.644 3,5 3,5 

Summe Nahrungsfläche 17.287   

 

Die Ausgleichsflächen innerhalb des Solarparks bestehen aus verteilten freizulassenden Korridoren zwi-

schen den Modulreihen mit unterschiedlicher Breite und Ausdehnung. Dies bedeutet eine Strukturanrei-

cherung im Vergleich zum konventionell bewirtschafteten Acker. Es ist potenziell möglich und bereits nach-

gewiesen, dass Feldlerchen die freigelassenen Bereiche (Rand, Zwischenstreifen, Wartungswege) als Brut 

bzw. Nahrungshabitat annehmen (BADELT et al. 2020, NABU 2022). 

Insgesamt bietet sich eine durch die angelegte begrünte Brache auf den Ausgleichsflächen 1-3 eine gut 

geeignete Brutfläche von 11.071 m². Auch dürfen die effektiven Nahrungsflächen (ca. 17.287 m²) nicht 

ignoriert werden. Die zahlreichen und weit gestreuten begrünten 5-Meter-Streifen sowie die Flora unter den 

Solaranlagen (nicht mit eingerechnet) bieten durch die an diesem Standort bisher nicht vorhandene Vege-

tation eine diversere Insektenfauna als auf konventionellem Acker. Auf den Schotterwegen kann diese 

dann leicht aufgelesen werden. Zusätzlich bildet sich auf den trockenen Schotterwegen wiederum diverse 

Begleitflora und -fauna der Trockenstandorte. Dieser Komplex aus verschiedenen Biotopen bietet der Feld-

lerche und vielen anderen Konsumenten eine diversere Nahrungsgrundlage als auf dem konventionellen 

Acker. 

Die geplante Einzäunung des Solarparks (Abbildung 3) hält zudem Großsäuger wie Wildschweine ab, wel-

che bei Bodenbrütern wie der Feldlerche erheblichen Schaden durch Plünderung und Beschädigung der 

Nester verursachen können.
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Abbildung 2: Für die Feldlerche nutzbare Flächen nach Bau der Photovoltaikanlagen (Quelle: ABO Energy GmbH)
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Abbildung 3: Planung der umgebenden Zaunanlage des Solarparks (Quelle: ABO Energy) 

Im Ergebnis sind die Ausgleichsflächen 1-3 innerhalb des Solarparks durch die vielen Strukturanreicherun-

gen (beschattete Flächen unter den Anlagen, 5-Meter-Streifen, Schotterwege) als qualitativ hochwertig zu 

betrachten und können den erwartungsgemäß auf die Fläche zurückkehrenden sieben Brutpaaren ein at-

traktives Revier bieten. Sollte dies wider Erwarten nicht eintreten, lassen sich zusätzlich die Ankerflächen 

(maximal 35.000 m²) zügig herrichten. 

 

4.2 Prüfung Anforderungen an den Maßnahmenstandort 

In folgender Tabelle werden die Einzelflächen innerhalb des Solarparks auf die in Kapitel 2 beschriebenen 

Anforderungen an den Maßnahmenstandort gem. (LANUV NRW 2025) geprüft: 

Tabelle 4: Prüfung der Anforderungen an den Maßnahmenstandort gem. LANUV NRW (2025); ✓ = Anforde-
rung erfüllt,  = Anforderung teilweise erfüllt, x = Anforderung nicht erfüllt 

Bez. 1 Störquellen 2 Vertikal-

strukuren 

3 Grünland-

Umwandl. 

4 Ortsbezug 5 Streifen an 

freq. Wegen 

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
1 

2 ✓  ✓ ✓ ✓
1 

3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
1 

5-Meter- 

Streifen 
  ✓ ✓ ✓

1 

Schotterwege ✓  ✓ ✓ ✓
1 

1Wartungswege werden nur einmal jährlich zur Wartung genutzt 

 

Die etwa 10 m breiten Ausgleichsflächen 1 und 3 eigenen sich gut als Bruthabitat. Auslgeichsfläche 2 liegt 

am Nord- bzw. Südende des Streifens nah an der Gehölzkulisse, was jedoch nur einen kleinen Bereich 

ausmacht. Dieses Brutpotenzial innerhalb von Solarparks wurde im Rahmen von „Grünfenstern“ im Prigni-

tzer Solarpark Perleberg nachgewiesen, was sogar in einer Steigerung der Revierzahlen der Feldlerche 
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resultierte (NABU 2022). Um das Habitat auf diesen Flächen optimal zu gestalten, empfiehlt sich die Ab-

stimmung des Mahdregimes auf die Ansprüche der Feldlerche (siehe Kapitel 4.3).   

Die 5-Meter-Streifen sind aufgrund des relativ geringen Abstandes zu den Solarmodulen nicht als optimales 

Bruthabitat zu bezeichnen. Es ist möglich, dass Feldlerchen dort brüten (BADELT et al. 2020, NABU 2022), 

jedoch lässt sich kein ausreichendes Potenzial für eine Brutfläche feststellen. Die teilweise schattigen oder 

sonnigen Bereiche zwischen den Modulen entwickeln jedoch eine Flora und Fauna (insbes. Insekten), 

welche in der nahen Umgebung nicht vorkommen und tragen somit ihren Teil zur Diversifizierung des 

Standorts bei. 

Die Schotterwege bereichern und vernetzen das entstehende Grünland des Solarparks mit spärlich be-

wachsenen, trockenen Freiflächen, welche für die Feldlerche gut zum Auflesen von Nahrung (Insekten, 

Sämereien) genutzt werden kann. Das hier Wegenetz von ca. 9.644 m² wird mit einer spürbaren Diversifi-

zierung im Bereich Flora und im speziellen der Insektenfauna einhergehen, was die lokalen Brutpaare der 

Feldlerche im und um den Solarpark weiter fördert. 
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4.3 Gestaltung der Ausgleichsflächen innerhalb des Solarparks 

4.3.1 Brachestreifen 

Umfang:   Anlage von begrünter Brache in den breiten Streifen innerhalb des Solarparks (Ausgleichs-

fläche 1-3)   

Saatgut:  regionale, an die Standortverhältnisse angepasste Saatgutmischung 

Ansaatstärke: geringstmöglich, um lückigen Bewuchs zu fördern 

Ansaat:  gemäß Saatgutauswahl nach Herstellerangaben 

Düngung: nein 

Insektizide: nein 

Herbizide: nein 

Pflege: zweischürige Mahd: frühester Termin 01. Juli; Abtransport des Mahdguts; notwendige 

Mahd in Bezug auf Brandschutz oder Verschattung abweichend möglich   

 

 

4.3.2 5-Meter-Streifen 

Umfang:   Anlage von begrünter Brache auf den 5-Meter-Streifen innerhalb des Solarparks 

Saatgut:  regionale, an die Standortverhältnisse angepasste Saatgutmischung 

Ansaatstärke: geringstmöglich, um lückigen Bewuchs zu fördern 

Ansaat:  gemäß Saatgutauswahl nach Herstellerangaben 

Düngung: nein 

Insektizide: nein 

Herbizide: nein 

Pflege: zweischürige Mahd: frühester Termin 01. Juli; Abtransport des Mahdguts; notwendige 

Mahd in Bezug auf Brandschutz oder Verschattung abweichend möglich   

 

 

4.3.3 Schotterwege 

Die Streifen werden so, wie vom Betreiber geplant, umgesetzt. 
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5 Anrechnung Ausgleich 

Die Anrechnung der Ausgleichsflächen innerhalb und außerhalb des Solarparks werden in diesem Ab-

schnitt gebündelt betrachtet und der Übersicht halber tabellarisch aufgearbeitet: 

 

Ausgleichsfläche 

Bez. 
Typ Funktion Fläche (m²) 

geförderte 

Brutpaare1 

Außerhalb Solarpark 

A Ausgleichsfläche Brut / Nahrung 35.727 7 

Summe geförderte Brutpaare 7 

Außerhalb Solarpark (vorgehaltene Ankerflächen) 

B Ankerfläche Brut / Nahrung 13.652 3 

C Ankerfläche Brut / Nahrung 10.790 2 

D Ankerfläche Brut / Nahrung 4.119 1 

E Ankerfläche Brut / Nahrung 6.323 1 

Summe geförderte Brutpaare 7 

Innerhalb Solarpark 

Ausgleichsfläche 1 Ausgleichsfläche Brut / Nahrung 546 1 

Ausgleichsfläche 2 Ausgleichsfläche Brut / Nahrung 8.809 2 

Ausgleichsfläche 3 Ausgleichsfläche Brut / Nahrung 1.716 1 

5-Meter-Streifen Ausgleichsfläche Nahrung 7.643 1 

Schotterwege Ausgleichsfläche Nahrung 9.644 2 

Summe geförderte Brutpaare 7 

1 gerundet nach fachlicher Einschätzung; reine Nahrungsfläche nach Wertigkeit für die Art interpretiert 

 

Im Ergebnis können außerhalb des Solarparks durch die planmäßig umgesetzte Ausgleichsfläche A insge-

samt sieben Brutpaare ausgeglichen werden. 

Durch die Kombination aus den verteilten und streifenförmigen Ausgleichsflächen 1-3 und den neu ge-

schaffenen Nahrungsflächen innerhalb des Solarparks können dort weitere sieben Feldlerchenbrutpaare 

ihr Revier besetzen.  

Sollten sich wider Erwarten innerhalb des Solarparks keine sieben Brutpaare ansiedeln, sind mit den An-

kerflächen B-E ausreichend optimal gestaltete Flächen zum Ausgleich der Differenz (max. sieben weitere 

Brutpaare) vorgesehen. Diese werden dann nach Bedarf (Ergebnis Monitoring, siehe Kapitel 6) umgesetzt.  
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6 Monitoring der Flächen des Solarparks und Anpassung des Maß-

nahmenumfangs 

Zum Nachweis der erfolgten Wiederansiedlung der Feldlerche ist ein Monitoring auf der Fläche des Solar-

parks durchzuführen. Das Ergebnis entscheidet darüber, welcher Maßnahmenumfang für die übrige Be-

triebszeit der Photovoltaikanlage umgesetzt wird. Kehren weniger als sieben Brutpaare zurück auf die nun 

bebaute Fläche, wird die vorgesehene Maßnahme (Kapitel 3) für die Differenz an Brutpaaren (7 - x) auf 

jeweils 0,5 ha der bereitgehaltenen Ankerflächen umgesetzt. Kehren mehr als sieben Feldlerchenpaare 

auf die Fläche des Solarparks zurück, werden die bereits angelegten Ausgleichsflächen für jedes zusätzli-

che Feldlerchenpaar um 5000 m² zurückgenommen (x – 7)." 

Das Monitoring ist durch eine fachlich geeignete Person durchzuführen. Das Monitoring umfassend fol-

gende Rahmenbedingungen:  

Zeitraum:   drei morgendliche Erfassungstermine innerhalb folgender Zeiträume (Witterungsvariabel) 

nach SÜDBECK et al. (2025): 

1. Anfang April (erste Dekade, 01.-10.) 

2. Ende April (dritte Dekade, 21.-30.) 

3. Mitte Mai (zweite Dekade, 11.-20.) 

 

Ort:  Erfassungen im Geltungsbereich des B-Plans 

 

Methodik: SÜDBECK et al. (2025) 

  Abstand von 7 Tagen zwischen zwei Erfassungen 

 

Umfang  

Solarpark:  insgesamt drei Brutsaisons der Feldlerche 

2., 4. und 6. Jahr nach Inbetriebnahme 

nach dritter Brutsaison Festlegung weiterer Maßnahmenumfang 

 

Bericht: Nach Ablauf der 6 Jahre wird ein Abschlussbericht über das gesamte Monitoring vorgelegt 

(Ausgleichsflächen und Geltungsbereich). 

Im Abschlussbericht wird bei einer Rückkehr von Brutpaaren in den Geltungsbereich ein 

Vorschlag für den Umfang der Rücknahme der Ausgleichsflächen formuliert. Nach Abstim-

mung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann, entsprechend der Anzahl der in den Gel-

tungsbereich zurückgekehrten Brutpaare, ein entsprechender Anteil der Ausgleichsmaß-

nahmen zurückgenommen werden.   
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